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Allgemeine Lieferbedingungen     
Deutschland Handelswaren 
KoCo Connector AG 
 
Gültig ab 01. April 2008 

 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese Lieferbedingungen gelten für alle durch KoCo Connector AG als 
Handelswaren vertriebenen Erzeugnisse anderer Hersteller. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur 
insoweit, als wir ihnen ausdrücklich zugestimmt haben. 

1.2 Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

2. Vertragsschluss 

Der Besteller ist an seinen Auftrag vier Wochen – gerechnet vom 
Tag der Auftragserteilung – gebunden. Der Vertrag kommt durch 
unsere Auftragsbestätigung  zustande. 

3. Preise, Zahlungen 

3.1 Die Preise gelten frei Haus zuzüglich der jeweils gültigen 
Umsatzsteuer; bei Lieferungen mit einem Auftragswert 
(einschließlich Umsatzsteuer) unter 200,00 EUR wird eine 
Abwicklungspauschale von 15,00 EUR in Rechnung gestellt. 

3.2 Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug zu bezahlen, soweit nicht anderes vereinbart ist. 

3.3 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die 
unbestritten oder rechtskräftig sind. 

4. Gefahrübergang 

4.1 Die Gefahr geht mit Auslieferung an den Besteller auf diesen über. 
Wir versichern die Lieferungen gegen Transportschaden und Verlust, 
diese müssen uns unter Beifügung eines Schadenprotokolles des 
Transportunternehmens sofort nach Auslieferung gemeldet werden. 

4.2 Wenn die Auslieferung aus vom Besteller zu vertretenden Gründen 
verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in 
Annahmeverzug kommt, geht die Gefahr auf den Besteller über. 

4.3 Der Besteller darf die Annahme von Lieferungen wegen 
unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

5. Sachmängel  

5.1 Der Besteller wird uns Sachmängel unverzüglich nach Feststellung 
schriftlich anzeigen. 

5.2 Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs Sachmängel 
aufweisen, werden wir innerhalb der bei uns üblichen Arbeitszeit 
durch einwandfreie Erzeugnisse ersetzen. 

5.3 Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der 
Besteller nach seiner Wahl verlangen, dass der Preis herabgesetzt 
oder der Vertrag rückgängig gemacht wird. Für 
Schadensersatzansprüche gelten Ziffer 7.3 bis 7.7. 

5.4 Die Frist für die Verjährung der Sachmängelansprüche beträgt vom 
Tage des Gefahrübergangs an gerechnet 12 Monate. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen 
für Bauwerke) oder 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere 
Fristen vorschreibt, ferner in den Fällen der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die gesetzlichen Regelungen über Hemmung oder 
Neubeginn der Fristen bleiben unberührt. 

5.5 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang 
zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu 
den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann 
Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht 
wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte 
die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen. 

5.6 Mängelansprüche bestehen nicht bei unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nicht reproduzierbaren 
Softwarefehlern und bei natürlicher Abnutzung. Sie bestehen ferner 
nicht bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger 
Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, fehlerhafter 
bauseitiger Voraussetzungen oder technischer Angaben des 
Bestellers, oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse 
entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden 
vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Änderungen oder 
Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und 
die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

5.7 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 5 geregelten 
Ansprüche des Bestellers wegen eines Sachmangels sind 
ausgeschlossen. 

6. Rechtsmängel 

6.1 Die Lieferung ist nur in Deutschland frei von gewerblichen 
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: 
Schutzrechte) zu erbringen. 

6.2 Sollte ein Dritter wegen der Lieferungen gegen den Besteller 
berechtigte Ansprüche aus Schutzrechten geltend machen, so haften 
wir innerhalb der in Ziffer 5.4 genannten Frist, indem wir nach 
unserer Wahl und auf unsere Kosten ein Benutzungsrecht erwirken 
oder die gelieferten Erzeugnisse ändern oder durch schutzrechtsfreie 
ersetzen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, 
stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu. Im Übrigen richten sich 
Schadensersatzansprüche des Bestellers nach Ziffer 7. 

6.3 Die in Ziffer 6.2 genannten Verpflichtungen bestehen nur, wenn die 
Ansprüche des Dritten wegen der gelieferten Erzeugnisse selbst 
erhoben sind, der Besteller uns über Ansprüche Dritter unverzüglich 
nach deren Geltendmachung schriftlich verständigt und sie nicht 
anerkennt. 

6.4 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gilt Ziffer 5 entsprechend. 

6.5 Weitergehende oder andere Ansprüche des Bestellers wegen eines 
Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

7. Schadensersatz, Rücktritt 

7.1 Bei von uns verschuldeter Nichteinhaltung einer vereinbarten 
Lieferfrist kann der Besteller, wenn und soweit er durch die 
Nichteinhaltung der Lieferfrist einen Schaden erlitten hat, eine 
Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche der Verspätung von 
0,5 v. H. bis zur Höhe von im ganzen 5 v. H. des Wertes desjenigen 
Teiles der Lieferung verlangen, der wegen der Verspätung nicht 
genutzt werden kann. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen 
Verzögerung der Lieferung sowie Schadensersatzansprüche statt der 
Leistung, die über die in Satz 1 genannten Grenzen hinaus gehen, sind 
in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns 
etwa gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Vom Vertrag 
kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur 
zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung von uns zu 
vertreten ist. 

7.2 Bei von uns verschuldeter Unmöglichkeit ist der Besteller berechtigt, 
Schadensersatz zu verlangen. Der Schadensersatzanspruch beschränkt 
sich auf 5 v. H. des Wertes desjenigen Teiles der Lieferung, der 
wegen Unmöglichkeit der Leistung nicht genutzt werden kann. Das 
Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt. 
Bei vorübergehender Unmöglichkeit gilt Ziffer 7.1. 

7.3 Wir haften für einen von uns zu vertretenden Personenschaden 
unbeschränkt und ersetzen bei einem von uns zu vertretenden 
Sachschaden den Aufwand für die Wiederherstellung der Sachen bis 
zu einem Betrag von 15.000,00 EUR je Schadensereignis, insgesamt 
aber nicht mehr als bis zu einem Betrag von 50.000,00 EUR. Bei 
Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand 
für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen. 

7.4 Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Bestellers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten 
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind 
ausgeschlossen. 

7.5 Die Beschränkung der Rechte des Bestellers gemäß Ziffer 7.1 bis 7.4 
gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die 
Beschaffenheit einer Sache oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, 
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vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit vorliegt, oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

7.6 Schadensersatzansprüche nach dieser Ziffer 7 verjähren mit Ablauf 
der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß 
Ziffer 5.4. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

7.7 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteils des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

8. Software 

8.1 Stellen wir mit unseren Erzeugnissen Software zur Verfügung, so 
wird dem Besteller sowie dem vom Besteller autorisierten 
Betreiber hieran das zeitlich unbegrenzte, nicht ausschließliche Recht 
eingeräumt, die Software auf den Erzeugnissen, mit denen sie 
geliefert wurde, in unveränderter Form und für die in der 
Produktbeschreibung genannten Zwecke zu benutzen. 

8.2 Der Besteller darf die Software ausschließlich zu Sicherungszwecken 
kopieren, nicht jedoch ändern, zurückentwickeln oder 
zurückübersetzen und keine Programmteile herauslösen. 

8.3 Das Nutzungsentgelt für die mit unseren Erzeugnissen zur Verfügung 
gestellte Software ist, soweit nicht anderes vereinbart, im Kaufpreis 
enthalten. Erweiterungen der Leistungsfähigkeit von an den 
Besteller gelieferten Erzeugnissen durch Software erfolgen gegen 
Berechnung. 

9. Eigentumsvorbehalt 

Die Erzeugnisse bleiben bis zu ihrer vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Vorher ist Verpfändung, Sicherungsübereignung und 
Weiterveräußerung untersagt. Etwaige Kosten von Interventionen 
trägt der Besteller. 

10. Ausfuhrbeschränkungen 

Die Ausfuhr der Vertragsgegenstände und Unterlagen kann - z. B. 
aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungszweckes - der 
Genehmigungspflicht unterliegen (siehe auch Hinweise in den 
Lieferscheinen und Rechnungen). 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


